
   

1 
 

Zweite Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für die 
Modulprüfungen im Rahmen der Ersten Prüfung für ein Lehramt an 

öffentlichen Schulen an der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt (Modulprüfungsordnung) 

 

Vom 13. Oktober 2023 

 

 

Aufgrund des Art. 5 § 3 Satz 1 des Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Bayern 
vom 29. März 1924 (BayRS 2220-1-K) erlässt die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) 
folgende Änderungssatzung: 

§ 1  

Die Prüfungsordnung für die Modulprüfungen im Rahmen der Ersten Prüfung für ein Lehramt an 
öffentlichen Schulen an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (Modulprüfungsordnung) vom 
16. Oktober 2018 (Amtsblatt der Stiftung Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Jg. 42, Nr. 2/2018, 
S. 52), geändert durch Satzung vom 24. Juni 2019 (Amtsblatt der Stiftung Katholische Universität 
Eichstätt-Ingolstadt, Jg. 43, Nr. 1/2019, S. 138) wird wie folgt geändert: 

 

1. § 1 wird wie folgt geändert:  
 

a. Abs. 1 wird wie folgt geändert:  
 

aa. In Satz 1 wird das Wort „KU“ durch die Wörter „Katholische Universität 
Eichstätt-Ingolstadt (KU)“ ersetzt.  
 

bb. In Satz 3 werden die Wörter „dem universitären Teil der Ersten 
Lehramtsprüfung“ durch die Wörter „studienbegleitend abzulegenden 
Prüfungen aus den Studienmodulen“ ersetzt.  
 

b. Abs. 2 wird wie folgt geändert:  
 

aa. In Nr. 1 werden die Wörter „, im Interdisziplinären Masterstudiengang sowie“ 
durch das Wort „und“ ersetzt.  
 

bb. In Nr. 2 werden die Wörter „Bildung und Erziehung im Grundschulalter“ durch 
die Wörter „Didaktik der Grundschule“ ersetzt und die Wörter „das Fach 
Didaktik der Grundschule“ werden gestrichen.  

 
cc. In Nr. 3 werden die Wörter „Bildung und Erziehung im Mittelschulalter“ durch 

die Wörter „Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule“ ersetzt und die 
Wörter „für das Fach Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule“ 
gestrichen.  

 
dd. In Nr. 4 werden nach den Wörtern „das Fach Katholische Theologie“ die 

Wörter „/Katholische Religionslehre“ eingefügt und das Wort „und“ wird durch 
die Wörter „, das Fach Katholische Theologie“ ersetzt.  

 
ee. Nr. 5 wird wie folgt geändert:  

 
aaa. Nach den Wörtern „das Fach Kunstpädagogik“ wird das Wort 

„/Kunst“ eingefügt.  
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bbb. Das Wort „und“ wird durch die Wörter „, das Fach 

Kunstpädagogik“ ersetzt.  
 

ccc. Die Wörter „sowie für“ werden durch das Wort „und“ ersetzt.  
 

ff. Nr. 6 wird wie folgt geändert:  
 

aaa. Vor dem Wort „Musikwissenschaften“ wird das Wort „Musik/“ 
eingefügt.  
 

bbb. Die Wörter „und Musikpädagogik/Musikdidaktik“ werden 
gestrichen.  

 
ccc. Das Wort „sowie“ wird durch da Wort „und“ ersetzt.  

 
gg. In Nr. 7 werden die Wörter „im Interdisziplinären Bachelorstudiengang und“ 

gestrichen.  
 

hh. In Nr. 8 wird das Wort „Beratungslehramt“ durch das Wort 
„Beratungslehrkraft“ ersetzt.  

 
ii. Nr. 9 wird wie folgt geändert:  

 
aaa. Nach dem Wort „Amerikanistik“ wird das Wort „/Englisch“ 

eingefügt.  
 

bbb. Das Wort „und“ wird durch die Wörter „, das Fach 
Anglistik/Amerikanistik“ ersetzt.  

 
ccc. Die Wörter „sowie für“ werden durch das Wort „und“ ersetzt.  

 
jj. Nr. 10 wird gestrichen.  

 
kk. Die bisherige Nr. 11 wird Nr. 10 und wie folgt geändert:  

 
aaa. Die Wörter „Didaktik des Deutschen“ werden durch das Wort 

„Deutsch“ ersetzt.  
 

bbb. Die Abkürzung „DiDaZ“ wird durch die Abkürzung „DaZ“ 
ersetzt.  

 
ll. Die bisherige Nr. 12 wird Nr. 11 und wie folgt geändert:  

 
aaa. Nach den Wörtern „für das Fach Germanistik“ wird das Wort 

„/Deutsch“ eingefügt.  
 

bbb. Das Wort „und“ wird durch die Wörter „, das Fach Germanistik“ 
ersetzt.  

 
ccc. Die Wörter „sowie für“ werden durch das Wort „und“ ersetzt.  

 
mm.  Nr. 13 wird gestrichen.  

 
nn. Die bisherige Nr. 14 wird Nr. 12 und wie folgt geändert:  

 
aaa. Nach dem Wort „Latinistik“ wird das Wort „/Latein“ eingefügt.  

 
 

bbb. Das Wort „und“ wird durch die Wörter „, das Fach Latinistik“ 
ersetzt.  
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ccc. Die Wörter „sowie für“ werden durch das Wort „und“ ersetzt.  

 
oo. Die bisherige Nr. 15 wird Nr. 13 und wie folgt geändert: 

  
aaa. Nach den Wörtern „für das Fach Romanistik“ werden die 

Wörter „/Französisch/Italienisch/Spanisch“ eingefügt.  
 

bbb. Das Wort „und“ wird durch die Wörter „, das Fach Romanistik“ 
ersetzt.  

 
pp. Die bisherigen Nrn. 16 und 17 werden die Nrn. 14 und 15.  

 
qq. Die bisherige Nr. 18 wird Nr. 16 und wie folgt geändert:  

 
aaa. Das Wort „Sozialkunde“ wird jeweils durch die Wörter „Politik 

und Gesellschaft“ ersetzt.  
 

bbb. Das Wort „Bachelor-studiengang“ wird durch das Wort 
„Bachelorstudiengang“ ersetzt.  
 

ccc. Die Wörter „, im Interdisziplinären Masterstudiengang“ werden 
gestrichen.  

 
rr. Die bisherige Nr. 19 wird Nr. 17 und die Wörter „, im Interdisziplinären 

Masterstudiengang“ werden gestrichen.  
 

ss. Die bisherige Nr. 20 wird Nr. 18.  
 

tt. Die bisherige Nr. 21 wird Nr. 19 und die Wörter „, im Interdisziplinären 
Masterstudiengang“ werden gestrichen.  

 
uu. Es wird folgende Nr. 20 angefügt:  

 
„20. Fachprüfungsordnung (FPO) für das Fach Philosophie/Ethik und das 
Fach Ethik im Lehramtsstudiengang an der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt (FPO Ethik).“ 
 

c. In Abs. 3 wird das Wort „KU“ durch die Wörter „Katholische Universität Eichstätt-
Ingolstadt“ ersetzt.  
 
 

2. In § 2 werden die Wörter „Erste Prüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Erste 
Lehramtsprüfung)“ durch die Wörter „Erste Lehramtsprüfung“ ersetzt.  

 

3. § 3 wird wie folgt geändert:  
 

a. Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:  
 

aa. Vor der Satzbezeichnung „3“ wird ein Leerzeichen eingefügt.  
 

bb. Die Wörter „, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 2014 (GVBl S. 286),“ 
werden durch die Wörter „in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.  

 
b. In Abs. 2 werden die Satzbezeichnung „1“ und der Satz 2 gestrichen.  

 

4. § 4 wird wie folgt geändert:  
 

a. Abs. 1 wird wie folgt geändert:  
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aa. Satz 1 wird wie folgt geändert:  

 
aaa. Nach dem Wort „Lehramtsstudiengangs“ wird das Wort „Grund-

,“ eingefügt.  
 

bbb. Vor der Zahl „210“ wird das Wort „mindestens“ eingefügt. 
 

ccc. Die Wörter „, für den Abschluss des Lehramtsstudiengangs 
Grundschule insgesamt der Erwerb von 211 ECTS-Punkten“ 
werden gestrichen.  

 
ddd. Vor der Zahl „270“ wird das Wort „mindestens“ eingefügt.  

 
bb. In Satz 2 wird die Angabe „§ 22 Abs. 3“ durch die Angabe „§ 22 Abs. 4“ 

ersetzt.  
 

b. In Abs. 3 wird der Halbsatz „; für das Fach Psychologie mit schulpsychologischem 
Schwerpunkt regelt das die FPO Psychologie“ gestrichen. 

 

5. § 5 wird wie folgt geändert:  
 

a. Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:  
 

aa. Die Wörter „Interdisziplinärer Bachelor- und Interdisziplinärer 
Masterstudiengang der KU“ durch die Wörter „Interdisziplinärer 
Bachelorstudiengang der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt vom 
8. Dezember 2022 in der jeweils gültigen Fassung und § 6 Abs. 3 
Prüfungsordnung für den Interdisziplinären Masterstudiengang der 
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt vom 13. Dezember 2022 in der 
jeweils gültigen Fassung“ ersetzt.  
 

bb. Das Wort „dass“ wird durch das Wort „das“ ersetzt. 
 

b. Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa. Vor dem Wort „Hochschullehrerinnen“ werden die Wörter „haupt- und 
nebenberuflichen“ eingefügt. 
 

bb. Die Angabe „Art. 2 Abs. 3 Satz 1 BayHSchPG“ wird durch die Angabe „Art. 
19 Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz“ 
ersetzt.  

 
 

6. § 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  
 

a. Satz 1 wird wie folgt geändert:  
 

aa. Die Wörter „Didaktik des Deutschen“ werden durch das Wort „Deutsch“ 
ersetzt.  
 

bb. Vor dem Wort „Gymnasium“ wird ein Leerzeichen gestrichen. 
 

cc. Nach dem Wort „Gymnasium“ wird der Bindestrich durch ein Leerzeichen 
ersetzt.  

 
b. In Satz 2 werden die Wörter „Didaktik des Deutschen“ durch das Wort „Deutsch“ 

ersetzt.  
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§ 2 

 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 2023 in Kraft und gilt für alle Studierenden. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 
vom 3. Mai 2023 sowie der Genehmigung der Präsidentin vom 10. Oktober 2023 und des 
Einvernehmens des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 7. Juli 2023; Az.: 
L.3-H6214.4.0/37/3. 

Eichstätt/Ingolstadt, den 13. Oktober 2023 

 

                                                                                             

Prof. Dr. Gabriele Gien 
Präsidentin 
 

Diese Satzung wurde am 13. Oktober 2023 in der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 
niedergelegt. Die Niederlegung wurde am gleichen Tag in der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt bekannt gemacht. Tag der Bekanntmachung ist daher der 13. Oktober 2023. 


